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4. Spruchstellen für Beschwerden ln Warenzeichen
sachen.

(3) Die Geschäfte der Prüfungsstelle nimmt ein rechts
kundiges oder technisches Mitglied (Prüfer) wahr.

(4) Die Spruchstellen für die Löschung von Waren
zeichen und die Spruchstellen für Beschwerden in 
Warenzeichensachen beschließen in der Besetzung mit 
drei Mitgliedern, von denen mindestens zwei rechts
kundig sein müssen.

(5) Im Senat des Amtes für Erftndungs- und Patent
wesen können für Fragen, die lediglich das Waren
zeichenwesen betreffen, die vier technischen Mitglieder 
durch rechtskundige Mitglieder ersetzt werden (§ 19 des 
Patentgesetzes für die Deutsche Demokratische Republik 
vom 6. September 1950 [GBl. S. 989]).

(6) In den Spruchstellen sowie im Senat dürfen nicht 
solche Mitglieder mitwirken, die an der Fassung des 
angefochtenen Beschlusses beteiligt gewesen sind.

§ 18
(1) Gegen den Beschluß, durch den ein Antrag zu

rückgewiesen wird, kann der Antragsteller, und gegen 
den Beschluß, durch den die Löschung angeordnet wird, 
kann der Inhaber des Zeichens innerhalb von zwei 
Monaten nach der Zustellung unter gleichzeitiger Ent
richtung einer Gebühr Beschwerde einlegen. Wird die 
Gebühr nicht innerhalb der Frist entrichtet, so gilt die 
Beschwerde als nicht eingelegt. Dies gilt nicht, wenn 
der angefochtene Beschluß auf einem offenbaren Ver
fahrensmangel beruht, der es im Falle der Zahlung der 
Gebühren rechtfertigen würde, ihn aufzuheben und die 
Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. In 
der Entscheidung über die Beschwerde kann auch an
geordnet werden, daß die Beschwerdegebühr dem Be
schwerdeführer zurückgezahlt wird. Dies gilt auch, 
wenn die Beschwerde oder die Anmeldung ganz oder 
teilweise zurückgenommen wird.

(2) Erachtet die Stelle, deren Beschluß angefochten 
wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr ab
zuhelfen. Andernfalls ist die Beschwerde vor Ablauf 
von zwei Wochen ohne sachliche Stellungnahme der 
Beschwerde-Spruchstelle vorzulegen. Ist die Besdiwerde 
nicht statthaft oder ist sie verspätet eingelegt, so Wird 
sie als unzulässig verworfen. Soll über die Besdiwerde 
auf Grund von Umständen entschieden werden, die in 
dem angegriffenen Beschluß noch nicht berücksichtigt 
sind, so ist dem Beschwerdeführer und der Stelle, die 
den Beschluß gefaßt hat, zuvor Gelegenheit zu einer 
Äußerung zu geben.

§ 19
Das Amt für Erflndungs- und Patentwesen ist ver

pflichtet, auf Ersuchen der Gerichte oder Staatsanwalt
schaften über Fragen, die eingetragene Warenzeichen 
betreffen, Gutachten abzugeben, wenn in dem Ver
fahren voneinander abweichende Gutachten mehrerer 
Sachverständiger vorliegen.

8. Wirkung des Warenzeichens
§ 20

(1) Die Eintragung eines Warenzeidiens hat die Wir
kung, daß allein seinem Inhaber das Recht zusteht, 
Waren der angemeldeten Art oder ihre Verpackung 
oder Umhüllung mit dem Warenzeichen zu versehen, 
die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen sowie 
auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Emp
fehlungen, Rechnungen od. dgl. das Zeichen anzu
bringen.

(2) Wird das Zeidien gelöscht, so können Rechte aus 
der Eintragung für die Zeit nicht mehr geltend gemacht 
werden, in der bereits ein Rechtsgrund für die Löschung 
Vorgelegen hat.

§ 21
Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird 

niemand gehindert, seinen Namen, seine Firma, seinen 
Wohnsitz oder Sitz sowie Angaben über Art, Zeit und 
Ort der Herstellung, über die Besc-iaffenheit, über die 
Bestimmung, Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhält
nisse von Waren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, 
auf Waren, auf ihrer Verpackung oder Umhüllung an
zubringen und derartige Angaben im Geschäftsverkehr 
zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht waren
zeichenmäßig erfolgt.

9. Verbandszeichen
§ 22

(1) Rechtsfähige Einrichtungen des Staates und der 
Wirtschaft sowie solche Verwaltungsstellen, denen 
volkseigene oder ihnen gleichgestellte Betriebe zu
geordnet sind, können, auch wenn sie keinen auf Her
stellung oder Vertrieb von Waren gerichteten Geschäfts
betrieb haben, Warenzeichen anmelden, die in den 
Betrieben zur Kennzeichnung der Waren dienen sollen;

(2) Rechtsfähige Verbände, die gewerbliche Zwecke 
verfolgen, stehen den bezeichneten Einrichtungen gleich, 
auch wenn sie keinen auf Herstellung oder Vertrieb 
von Waren gerichteten Geschäftsbetrieb haben.

(3) Für die Verbandszeichen gelten die Vorschriften 
über Warenzeichen, soweit nicht in den §§ 23 bis 27 
anders bestimmt ist.

§ 23
Der Anmeldung des Verbandszeichens muß eine 

Zeichens atzung beigefügt sein, die über Namen, Sitz, 
Zweck und Vertretung des Verbandes, über den Kreis 
der zur Benutzung des Zeichens Berechtigten, die Be
dingungen der Benutzung und die Rechte und Pflichten 
der Beteiligten im Falle der Verletzung des Zeichens 
Auskunft gibt. Spätere Änderungen sind dem Amt für 
Erflndungs- und Patentwesen mitzuteilen. Die Einsicht 
in die Satzung steht jedermann frei.

§ 24
(1) Das durch die Anmeldung oder Eintragung des 

Verbandszeichen's begründete Recht kann als solches 
nicht auf einen anderen übertragen werden.

(2) Ist ein Verbandszeichen jedoch für eine Einrich
tung oder Verwaltungsstelle nach § 22 Abs. 1 ange
meldet oder eingetragen, so finden auf die Umschrei
bung bzw. auf seine Umwandlung in ein Warenzeichen 
für einen bestimmten Geschäftsbetrieb die Vorschriften 
des § 11 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

§ 25
(1) Ein Dritter kann unbeschadet der Vorschriften 

im § 14 Ziffern 2 bis 4 und im § 15 die Löschung des Ver
bandszeichens beantragen, sofern er ein berechtigtes 
Interesse nachweist:
1. wenn der Verband, für den das Zeichen eingetragen 

ist, nicht mehr besteht,
2. wenn der Verband duldet, daß das Zeichen in einer 

den allgemeinen Verbandszwecken oder der 
Zeichensatzung widersprechenden Weise benutzt 
wird. Als eine solche mißbräuchliche Benutzung ist 
es anzusehen, wenn die Überlassung der Benutzung 
des Zeichens an andere zu einer Irreführung Anlaß 
gibt.

(2) Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des 
§16 entsprechend.


